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1 Einleitung 
 
Mit diesen Benennungsregeln werden die Anforderungen sowie die Verfahrensweise für die Be-
nennung von Organisationen als Technische Dienste in der Tätigkeitskategorie C durch das 
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) festgelegt. 
 
Für alle Rechtskreise werden einheitliche Anforderungen an den Technischen Dienst gestellt, 
sofern in diesen Regeln nichts Anderes festgelegt ist.  
 
Alle Festlegungen in diesem Dokument einschließlich der Fußnoten, Anlagen und mitgeltenden 
Dokumenten/Informationen sind verbindlich, sofern das nicht ausdrücklich anders dargestellt ist. 
 
Sofern nicht ausdrücklich ein Revisionsstand angegeben ist, gelten die zum Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung bzw. Bewertung aktuellen Revisionen. 
 
In allen Aufzählungen gilt, sofern nicht anders dargestellt, die UND-Verknüpfung. 
 
Die Benennungsregeln, deren mitgeltenden Dokumente und weitere Informationen bezüglich 
der Benennung sind auf der Internetseite des Kraftfahrt-Bundesamt www.kba.de veröffentlicht. 
 
Alle Interessenten haben in gleicher Weise Zugang zu den Verfahren, die zur Benennung führen. 
 
 

2 Grundlagen 
 
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) führt die Bewertung, Benennung, Meldung (Notifizierung) und 
Überwachung Technischer Dienste durch. Vorhandene Akkreditierungen und Benennungen an-
derer Mitgliedstaaten werden angemessen berücksichtigt. 
 
Die Benennung erfolgt im Wesentlichen auf Grundlage folgender rechtlicher Vorgaben: 

- Verordnung über die Genehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen 
Einheiten für diese Fahrzeuge  
Verordnung (VO) (EU) 2018/858 

- Verordnung über die Genehmigung und Marktüberwachung von land- und 
forstwirtschaftlichen Fahrzeugen  
VO (EU) 167/2013 

- Verordnung über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen 
und vierrädrigen Fahrzeugen  
VO (EU) 168/2013 

- UNECE-Übereinkommen von 1958 

- nationale Rechtsakte 

bzw. relevante Nachfolger-Rechtsakte. 
 
Es gelten u.a. das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), die Datenschutzgrundverordnung 
(DS-GVO), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das Bundesgebührengesetz (BGebG) 
sowie sonstige relevante Rechtsakte. 
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Voraussetzung f¿r ein Verfahren zur Bewertung und Benennung eines Technischen Dienstes 
durch das KBA sind: 

- Sitz in der Europäischen Union bzw. in einem Drittland im Sinne der VO (EU) 2018/858 
Artikel 68 (5) 

- Nachweis über die Rechtspersönlichkeit des Technischen Dienstes oder der ihm 
übergeordneten Organisation ï außer bei Technischen Diensten der Genehmigungsbehörde 

- Nachweis über eine Haftpflichtversicherung für die durchzuführenden Tätigkeiten 

- Anerkennung dieser Benennungsregeln einschließlich der mitgeltenden Dokumente und 
Informationen. 

 
Die Benennung von Technischen Diensten hat den Zweck, die Kompetenz dieser Stellen für 
Bewertungen von QM-Systemen nach deutschen und internationalen Rechtsakten zu dokumen-
tieren und das Vertrauen in die Bewertungsergebnisse dieser Stellen zu stärken. Dies wird 
durch einen Bescheid in Form einer Benennungsurkunde bescheinigt. Diese Benennung ist  
Voraussetzung für Aktivitäten im Genehmigungs- und Marktüberwachungsverfahren des KBA. 
 
Entscheidungen zur Erst- und Re-Benennung, zur Bestªtigung der Benennung, zur Aussetzung 
der Benennung und zum Entzug der Benennung sowie zum Benennungsverfahren selbst trifft 
der Benennungsausschuss des KBA.  
 

 
3 Begriffsbestimmung 
 
Für diese Benennungsregeln einschließlich der enthaltenen Anlagen und der mitgeltenden Doku-
mente/Informationen gelten die Begriffsdefinitionen entsprechend VO (EU) 2018/858 und, sofern 
sich diese Verordnung darauf bezieht, die der EN ISO/IEC 17021-1, die gegebenenfalls entspre-
chend der nachfolgenden Definitionen präzisiert werden. Verweise der Rahmenverordnung sind 
immer in Bezug auf den jeweils gültigen Stand der EN ISO/IEC 17021-1 zu verstehen.  
 
Außerdem werden die folgenden Begriffe verwendet: 
 
Akkreditierung: Bestätigung durch eine Akkreditierungsstelle im Sinne der VO (EG) 765/2008, 
dass die Zertifizierungsstelle kompetent ist, unter Anwendung eines Qualitätsmanagementsys-
tems nach EN ISO/IEC 17021-1 Qualitätsmanagementsysteme anderer Organisationen  
bezüglich der Erfüllung eines bestimmten Standards zu beurteilen.  
 
Aussetzung: befristete teilweise oder vollständige Aberkennung der mit der Benennung ver-
bundenen Rechte durch das KBA. 
 
Beendigung der Benennung: dauerhaft und vollständige Aberkennung der mit der Benennung 
verbundenen Rechte durch Rücknahme oder Widerruf durch das KBA (§§ 48 und 49 VwVfG) 
oder Beendigung auf Antrag des Technischen Dienstes. 
 
Benennung: Erteilung der Berechtigung als Technischer Dienst Bewertungen von Manage-
mentsystemen durchzuführen, die im KBA-Typgenehmigungs- und Marktüberwachungsver-
fahren anerkannt werden können. Der in der EG-FGV in diesem Zusammenhang verwendete 
Begriff der Anerkennung ist gleichbedeutend. 
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Benennungsausschuss: Gremium des KBA, das über wesentliche Elemente des 
Benennungsverfahrens entscheidet.  
 
Benennungsverfahren: Verfahren zur Benennung durch Erstbewertung, Überwachung und 
Wiederbewertung von Technischen Diensten durch das KBA.1 
 

Verfahren 
Akkreditiert 

(EN ISO/IEC 17021-1 in Bezug auf QM) 
Prüfung durch KBA 

Benennung auf Basis einer  
vollständigen Akkreditierung 
(BVA) 

Vollständig GRA 

Benennung 
ohne Akkreditierung  
(BOA) 

Nein Vollständig 

 
Für eine Benennung auf Basis einer vollständigen Akkreditierung ist es nicht von Belang, für wel-
chen Standort die Akkreditierung erfolgt ist. Es können mehrere Akkreditierungen berücksichtigt 
werden. 
 
Der Akkreditierung kann eine Benennung durch einen anderen EU-Mitgliedsstaat gleichgestellt 
werden.  
 
Bewertung: Überprüfung Technischer Dienste durch Vor-Ort-Begutachtung oder andere Maß-
nahmen und Einschätzung der Ergebnisse dieser Überprüfung.  
 
BGebG: Bundesgebührengesetz 
 
CoP: Konformitätsüberprüfung (Conformity of Production) 
 
Einschränkung: Zeitweilige oder dauerhafte Reduzierung des Umfangs der Benennung durch 
das KBA oder auf Antrag des Technischen Dienstes. 
 
Erfahrungsaustausch, interner des Technischen Dienstes: Präsenzveranstaltung mit dem 
Ziel der Sicherstellung einer hohen Qualität und gleichartiger Anwendung des Prozesses zur 
Bewertung der genehmigungsrelevanten Anforderungen beim Hersteller. 
 
  

                                                 
1  Das Verfahren der Benennung auf Basis einer teilweisen Akkreditierung (BTA) ist für Technische Dienste der Kategorie C 

nicht relevant. 






















































